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285. Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
(NR: GP XVII RV 39 AB 116 S. 18. BR: 3241 AB 3246 S. 488.)

286. Bundesgrundsatzgesetz: Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz
(NR: GP XVII RV 40 AB 117 S. 18. BR: 3242 AB 3247 S. 488.)

287. Bundesgesetz: Auskunftspflichtgesetz
(NR: GP XVII RV 41 AB 118 S. 18. BR: 3243 AB 3248 S. 488.)

285. Bundesverfassungsgesetz vom 15. Mai
1987, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz

in der Fassung von 1929 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, zuletzt geändert durch das Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl. Nr. 490/1984, wird wie folgt
geändert:

1. Art. 20 Abs. 3 erster Satz lautet:

„(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes-
und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie
die Organe anderer Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes
bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen
ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren
Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,
der umfassenden Landesverteidigung, der auswärti-
gen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur
Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwie-
genden Interesse der Parteien geboten ist (Amtsver-
schwiegenheit)."

2. Dem Art. 20 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes-
und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie
die Organe anderer Körperschaften des öffentli-
chen Rechts haben über Angelegenheiten ihres
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit
eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem
nicht entgegensteht; berufliche Vertretungen sind
nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-

gaben nicht verhindert wird. Die näheren Regelun-
gen sind hinsichtlich der Organe des Bundes sowie
der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden
Selbstverwaltung in Gesetzgebung und Vollzie-
hung Bundessache, hinsichtlich der Organe der
Länder und Gemeinden sowie der durch die Lan-
desgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in
der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in der
Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung
Landessache."

Artikel II

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit
1. Jänner 1988 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Waldheim

Vranitzky

2 8 6 . Bundesgrundsatzgesetz vom 15. Mai
1987 über die Auskunftspflicht der Verwaltung
der Länder und Gemeinden (Auskunftspflicht-

Grundsatzgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Organe der Länder, der Gemeinden
sowie der durch die Landesgesetzgebung zu regeln-
den Selbstverwaltung haben über Angelegenheiten
ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen,
soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht
dem nicht entgegensteht.

§ 2. Jedermann hat das Recht, Auskünfte zu ver-
langen.

§ 3. Die Landesgesetzgebung regelt, in welchem
Umfang Auskünfte zu erteilen sind, und inwieweit
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besondere Einrichtungen mit der Erfüllung der
Auskunftspflicht betraut werden können. Für
berufliche Vertretungen hat die Landesgesetzge-
bung vorzusehen, daß sie nur gegenüber den ihnen
jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig sind und
dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhin-
dert wird.

§ 4. Jedermann kann Auskunftsbegehren münd-
lich, telefonisch, telegraphisch, schriftlich oder
fernschriftlich anbringen.

§ 5. Auskünfte sind innerhalb einer durch Lan-
desgesetz zu bestimmenden Frist zu erteilen.

§ 6. Die Landesgesetzgebung hat den Fall der
Verweigerung einer Auskunft so zu regeln, daß auf
Antrag des Auskunftswerbers hierüber ein Bescheid
zu erlassen ist.

§ 7. (1) Dieses Bundesgrundsatzgesetz tritt mit
1. Jänner 1988 in Kraft.

(2) Das dem Bund gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG
zustehende Recht hat der Bundeskanzler auszu-
üben.

(3) Die Ausführungsgesetze der Länder sind
innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttre-
ten dieses Bundesgrundsatzgesetzes zu erlassen.

Waldheim

Vranitzky

2 8 7 . Bundesgesetz vom 15. Mai 1987 über die
Auskunftspflicht der Verwaltung des Bundes
und eine Änderung des Bundesministerienge-

setzes 1986 (Auskunftspflichtgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Organe des Bundes sowie die
Organe der durch die Bundesgesetzgebung zu
regelnden Selbstverwaltung haben über Angelegen-
heiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu ertei-
len, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheits-
pflicht dem nicht entgegensteht.

(2) Auskünfte sind nur in einem solchen Umfang
zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufga-
ben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträch-
tigt; berufliche Vertretungen sind nur gegenüber
den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig
und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhin-
dert wird. Sie sind nicht zu erteilen, wenn sie offen-
bar mutwillig verlangt werden.

§ 2. Jedermann kann Auskunftsbegehren münd-
lich, telefonisch, telegraphisch, schriftlich oder
fernschriftlich anbringen. Dem Auskunftswerber
kann die schriftliche Ausführung eines mündlich
oder telefonisch angebrachten Auskunftsbegehrens
aufgetragen werden, wenn aus dem Begehren der
Inhalt oder der Umfang der gewünschten Auskunft
nicht ausreichend klar hervorgeht.

§ 3. Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub,
spätestens aber binnen acht Wochen nach ihrem
Einlangen zu erteilen. Kann aus besonderen Grün-
den diese Frist nicht eingehalten werden, so ist der
Auskunftswerber jedenfalls zu verständigen.

§ 4. Wird eine Auskunft nicht erteilt, so ist auf
Antrag des Auskunftswerbers hierüber ein Bescheid
zu erlassen. Als Verfahrensordnung, nach der der
Bescheid zu erlassen ist, gilt das AVG 1950, sofern
nicht für die Sache, in der Auskunft erteilt wird, ein
anderes Verfahrensgesetz anzuwenden ist.

§5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1988 in Kraft.

(2) § 3 Z 5 des Bundesministeriengesetzes 1986,
BGBl. Nr. 76, tritt außer Kraft. Sind in anderen
Bundesgesetzen besondere Auskunftspflichten
angeordnet, so gilt dieses Bundesgesetz hiefür
nicht.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut.

Waldheim

Vranitzky


